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Ablaufplan Sommerprüfung für den Beruf Mechatroniker 
 
Der Ablaufplan ist als Orientierungshilfe für die Prüfungsausschüsse und 
Ausbildungsbetriebe gedacht. 
 

 Aufforderung für die Anmeldung zur Abschlussprüfung 

Anmeldeschluss 

Zulassung (mit Aufforderung über Einreichung des Projektantrages) 

 

 

 

 

 

01.10. 

31.10. 

01.12. 

  von bis 

1. Einreichungstermin Folgejahr 31.03. 

 Bis zu diesem Termin muss der Prüfling in Absprache mit seinem 
Ausbildungsbetrieb den betrieblichen Auftrag bei der IHK einreichen. 
 

 

 

 

2. Beurteilungszeitraum für den Prüfungsausschuss 01.04. 15.04. 

 Nach der Einreichung durch den Prüfling bzw. Ausbildungsbetrieb muss der 
Prüfungsausschuss den Antrag begutachten. Das Ergebnis der Begutachtung 
kann sein: 

 Genehmigung, 

 Änderung oder 

 Ablehnung 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Spätester Genehmigungstermin  30.04. 

 An diesem Termin sind alle Anträge mit einer Genehmigung freigegeben.  Nach 
der Genehmigung darf der Prüfling mit der Bearbeitung beginnen. 
 

 

 

 

4. Bearbeitungsphase des betrieblichen Auftrages nach 
Genehmi-

gungs-
termin 

15.06. 

 Während der Bearbeitungsphase des betrieblichen Auftrages ist der Prüfling 
verpflichtet, den von ihm mit eingereichten Zeitplan einzuhalten. Eine 
Veränderung des Zeitplanes kann nur in Absprache mit dem  
Prüfungsausschuss erfolgen. Die Abgabe erfolgt unmittelbar nach 
Beendigung der Bearbeitung, spätestens jedoch am 15.06. 
 

 

 

 

 

 

5. Einarbeitung in die Dokumentation für den 
Prüfungsausschuss 

15.06. 01.07. 

 In dieser Zeit liest sich der Prüfungsausschuss in die Dokumentation des 
Prüflings ein, um sich auf das Fachgespräch vorzubereiten. 
 

 

 

 

6. Fachgespräch 01.07. 31.07. 

 Der Tag des Fachgesprächs stellt die letzte Prüfungsleistung dar. 

 

 

 

 

 

 
Fallen die angegebenen Termine auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, so gilt 
ersatzweise der letztmögliche Arbeitstag! 


